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FU-Mitteilungen
Erste Ordnung zur Änderung der Studienordnung

 des Fachbereichs Philosophie und Geistes-

 wissenschaften der Freien Universität Berlin

 für  den  Bachelorstudiengang  Griechische  Philologie,

 für das 60-Leistungspunkte-Modulangebot

 Griechische Philologie im Rahmen anderer Studien-

 gänge und das 30-Leistungspunkte-Modulangebot

 Griechische Literatur in Übersetzung im Rahmen

 anderer Studiengänge

 Präambel

 Aufgrund  von  §  14  Abs.  1  Nr.  2  Teilgrundordnung  (Erpro-
 bungsmodell)  der  Freien  Universität  Berlin  vom  27.  Ok-
 tober  1998  (FU-Mitteilungen  24/1998)  hat  der  Fach-
 bereichsrat  des  Fachbereichs  Philosophie  und  Geistes-
 wissenschaften  der  Freien  Universität  Berlin  am  11.  Juli
 2012  die  folgende  Erste  Ordnung  zur  Änderung  der
 Studienordnung  des  Fachbereichs  Philosophie  und
 Geisteswissenschaften  der  Freien  Universität  Berlin  für
 den  Bachelorstudiengang  Griechische  Philologie  und
 für  das  60-Leistungspunkte-Modulangebot  Griechische
 Philologie  im  Rahmen  anderer  Studiengänge  und  das
 30-Leistungspunkte-Modulangebot  Griechische  Litera-
 tur  in  Übersetzung  im  Rahmen  anderer  Studiengänge
 vom  1.  Juni  2011  (FU-Mitteilungen  45/2011,  S.  1070)  er-
 lassen:  *

 Artikel  I

 1.  Im  2.  Abschnitt:  60-Leistungspunkte-Modulangebot
 Griechische  Philologie  wird  folgender  §  11a  hinzu-
 gefügt:

 §  11a

 Zugangsvoraussetzungen

 (1)  Zugangsvoraussetzung  für  das  60-LP-Modul-
 angebot  Griechische  Philologie  ist  die  Zulassung  zu

 einem  Bachelorstudiengang  der  Freien  Universität
 Berlin,  dessen  Kernfach  nicht  mehr  als  90  LP  umfasst,
 soweit  dessen  Kombinierbarkeit  mit  dem  60-LP-Mo-
 dulangebot  Griechische  Philologie  nicht  durch  ander-
 weitige Regelungen ausgeschlossen ist.

 (2)  Weitere  Zugangsvoraussetzung  für  das  60-LP-
 Modulangebot  Griechische  Philologie  ist  der  Nach-
 weis  von  Kenntnissen  der  griechischen  Sprache
 durch  Vorlage  des  Zeugnisses  über  das  bestandene
 Graecum  gemäß  der  Verordnung  über  die  Ergän-
 zungsprüfung  zum  Erwerb  des  Latinums,  Graecums
 und  Hebraicums  (PrüfVOLatinum/Graecum/Hebrai-
 cum)  vom  10.  Februar  2010  (GVBl.  S.  53)  oder  Vor-
 lage  eines  gleichwertigen  Nachweises,  insbesondere
 eines  Nachweises  über  einen  erfolgreichen  Ab-
 schluss  eines  entsprechenden  universitären  Propä-
 deutikums.  Über  die  Gleichwertigkeit  entscheidet  der
 zuständige Prüfungsausschuss.

 2.  Im  3.  Abschnitt:  30-Leistungspunkte-Modulangebot
 Griechische  Literatur  in  Übersetzung  wird  folgender
 §  14a hinzugefügt:

 §  14a

 Zugangsvoraussetzungen

 Zugangsvoraussetzung  für  das  30-LP-Modulangebot
 Griechische  Literatur  in  Übersetzung  ist  die  Zulassung
 zu  einem  Bachelorstudiengang  der  Freien  Universität
 Berlin,  dessen  Kernfach  nicht  mehr  als  120  LP  um-
 fasst,  soweit  dessen  Kombinierbarkeit  mit  dem  30-LP-
 Modulangebot  Griechische  Literatur  in  Übersetzung
 nicht  durch  anderweitige  Regelungen  ausgeschlos-
 sen ist.

 Artikel  II

 Diese  Ordnung  tritt  am  Tage  nach  ihrer  Veröffentlichung
 in  den  FU-Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien  Universität
 Berlin) in Kraft.

 *  Diese  Ordnung  ist  von  der  für  Hochschulen  zuständigen  Senats-
 verwaltung  mit  Schreiben  vom  31.  Juli  2012  zur  Kenntnis  genommen
 worden.
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 Lateinische Philologie im Rahmen anderer Studien-

 gänge und das 30-Leistungspunkte-Modulangebot

 Lateinische Philologie im Rahmen anderer

 Studiengänge

 Präambel

 Aufgrund  von  §  14  Abs.  1  Nr.  2  Teilgrundordnung  (Erpro-
 bungsmodell)  der  Freien  Universität  Berlin  vom  27.  Ok-
 tober  1998  (FU-Mitteilungen  24/1998)  hat  der  Fach-
 bereichsrat  des  Fachbereichs  Philosophie  und  Geistes-
 wissenschaften  der  Freien  Universität  Berlin  am  11.  Juli
 2012  die  folgende  Erste  Ordnung  zur  Änderung  der
 Studienordnung  des  Fachbereichs  Philosophie  und
 Geisteswissenschaften  der  Freien  Universität  Berlin  für
 den  Bachelorstudiengang  Lateinische  Philologie  sowie
 das  60-Leistungspunkte-Modulangebot  Lateinische
 Philologie  im  Rahmen  anderer  Studiengänge  und  das
 30-Leistungspunkte-Modulangebot  Lateinische  Philolo-
 gie  im  Rahmen  anderer  Studiengänge  vom  13.  Juli  2011
 (FU-Mitteilungen 48/2011, S.  1223) erlassen:*

 Artikel  I

 1.  Im  2.  Abschnitt:  60-Leistungspunkte-Modulangebot
 Lateinische  Philologie  wird  folgender  §  9a  hinzu-
 gefügt:

 §  9a

 Zugangsvoraussetzungen

 (1)  Zugangsvoraussetzung  für  das  60-LP-Modul-
 angebot  ist  die  Zulassung  zu  einem  Bachelorstudien-
 gang  der  Freien  Universität  Berlin,  dessen  Kernfach
 nicht  mehr  als  90  LP  umfasst,  soweit  dessen  Kombi-

 nierbarkeit  mit  dem  60-LP-Modulangebot  nicht  durch
 anderweitige Regelungen ausgeschlossen ist.

 (2)  Weitere  Zugangsvoraussetzung  für  das  60-LP-
 Modulangebot  ist  der  Nachweis  von  Kenntnissen  der
 lateinischen  Sprache  durch  Vorlage  des  Zeugnisses
 über  das  bestandene  Latinum  gemäß  der  Verordnung
 über  die  Ergänzungsprüfung  zum  Erwerb  des  Lati-
 nums,  Graecums  und  Hebraicums  (PrüfVOLatinum/
 Graecum/Hebraicum)  vom  10.  Februar  2010  (GVBl.
 S.  53)  oder  Vorlage  eines  gleichwertigen  Nachweises,
 insbesondere  eines  Nachweises  über  einen  erfolg-
 reichen  Abschluss  eines  entsprechenden  universitä-
 ren  Propädeutikums.  Über  die  Gleichwertigkeit  ent-
 scheidet der zuständige Prüfungsausschuss.

 2.  Im  3.  Abschnitt:  30-Leistungspunkte-Modulangebot
 Lateinische  Philologie  wird  folgender  §  12a  hinzu-
 gefügt:

 §  12a

 Zugangsvoraussetzungen

 (1)  Zugangsvoraussetzung  für  das  30-LP-Modul-
 angebot  ist  die  Zulassung  zu  einem  Bachelorstudien-
 gang  der  Freien  Universität  Berlin,  dessen  Kernfach
 nicht  mehr  als  120  LP  umfasst,  soweit  dessen  Kombi-
 nierbarkeit  mit  dem  30-LP-Modulangebot  nicht  durch
 anderweitige Regelungen ausgeschlossen ist.

 (2)  Weitere  Zugangsvoraussetzung  für  das  30-LP-
 Modulangebot  ist  der  Nachweis  von  Kenntnissen  der
 lateinischen  Sprache  durch  Vorlage  des  Zeugnisses
 über  das  bestandene  Latinum  gemäß  der  Verordnung
 über  die  Ergänzungsprüfung  zum  Erwerb  des  Lati-
 nums,  Graecums  und  Hebraicums  (PrüfVOLatinum/
 Graecum/Hebraicum)  vom  10.  Februar  2010  (GVBl.
 S.  53)  oder  Vorlage  eines  gleichwertigen  Nachweises,
 insbesondere  eines  Nachweises  über  einen  erfolg-
 reichen  Abschluss  eines  entsprechenden  universitä-
 ren  Propädeutikums.  Über  die  Gleichwertigkeit  ent-
 scheidet der zuständige Prüfungsausschuss.

 Artikel  II

 Diese  Ordnung  tritt  am  Tage  nach  ihrer  Veröffentlichung
 in  den  FU-Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien  Universität
 Berlin) in Kraft.

 *  Diese  Ordnung  ist  von  der  für  Hochschulen  zuständigen  Senats-
 verwaltung  mit  Schreiben  vom  31.  Juli  2012  zur  Kenntnis  genommen
 worden.
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